
Landratsamt Freising               85350 Freising, 20.04.2012 
Az. 32-5650 
 
 
 
Vollzug des Tierseuchengesetzes (TierSG) und der Verordnung zur Aufstallung des 
Geflügels zum Schutz vor der Klassischen Geflügelpest (Geflügel-
Aufstallungsverordnung) vom 09. Mai 2006; Aufhebung der  Allgemeinverfügung vom 
16.05.2006; 
 
 
 
Das Landratsamt Freising erlässt folgende 
 
 

Allgemeinverfügung: 
 

I. 
Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Freising vom 16.05.2006, Az. 32-5650, geändert 
durch die Allgemeinverfügungen vom 04.08.2006, 27.02.2007 und 26.10.2007 wird aufgeho-
ben. 

II. 
Die Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt 
gegeben. 

III. 
Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 
 
Freising, 20.04.2012 
 
 
 
 
Hildenbrand 
Oberregierungsrat  
 
 
 
Hinweise: 
 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende 
Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung liegt mit 
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt Freising, SG 32, Zimmer 541/543, 
Landshuter Str. 31, 85356 Freising, aus. Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten 
(Montag - Freitag 08.00-12.00 Uhr, Donnerstag auch 14.00-17.30 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
 
 
 

Gründe: 
 

I.  



Aufgrund der derzeit günstigen Tierseuchensituation im Hinblick auf die Geflügelpest  im 
Landkreis Freising muss die Allgemeinverfügung vom 16.05.2006, geändert durch die All-
gemeinverfügungen vom 04.08.2006, 27.02.2007 und 26.10.2007 aufgehoben werden. 
 

II. 
Das Landratsamt Freising ist zum Erlass dieses Bescheides sachlich und örtlich zuständig 
gemäß Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Vollzug des Tierseuchenrechts i. V. mit § 2 Abs. 
1 der Zweiten Verordnung zum Vollzug des Tierseuchenrechts und Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG). 
 
Die Aufhebung der Allgemeinverfügung beruht auf Art. 49 Abs. 1 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes. 
 
Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt bei 
öffentlicher Bekanntmachung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als be-
kannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch 
frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden.  
 

III. 
Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 7 des Gesetzes über den Vollzug des Tierseuchen-
rechts. 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Bayerstraße 30, 
80335 München, 

 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge-
richts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegens-
tand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
 Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungs-

gerichtsordnung vom 22.06.2007 wurde das Widerspruchsverfahren in diesem 
Rechtsbereich abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

 Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. 
 Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsgericht seit 

01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 
 
Hildenbrand 
Oberregierungsrat  



 


